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Das GejeÄ zur DerhÅtung erbkranken Hahwu i -
reits Åber ein Jahr lang in Kraft. DefentiicheKen
keiten haben fich bei feiner DurchfÅhrung nicht ergeben. Das
vorliegende GejeÄ zur Çnderung des Gejeges zur DerhÅtung
erbkranken Hahwuchjes will einerjeits eine Bejchleunigung
des Derfahrens herbeifÅhren und andererfeits die Frage der
Schwangerjhaftsunterbrehung bei unfruchtbarzumadenden
Frauen, Åber deren ZulÉfjigkeit Unklarheit vejtand, regeln.

Su Ziff. I des Gefeges

Bereits Rurz nad) Inkrafttreten des GejeÄes zeigte es fidh,
vap.die in S 9 des Gejeges fÅr die Einlequng der Bejchwerde
sorgejehene Hotfrift von einem Monat das Derfahren nicht
unerheblich verzÑgerte. Daher wurde bereits in der zweiten
Derordnung zur AusfÅhrung des Gejeges zur DerhÅtung erb-

kranken Machwucjes vom 29. Mai 1934 durd;) Artikel 3 die
mÑglihReit des Derzichts auf Einlegung der Bejchwerde er-
Ñffnet. Die praktifche Erfahrung hat nun ergeben, daÄ die Un-
fruhtbarzumadjenden im allgemeinen bereits unmittelbar
nad der Entjheidung des Erbgejundheitsgerichts fi darÅber
klar find, ob jie Bejchwerde einlegen wollen, jid} aber oft zu
einem fÑrmlichen Derzicht auf die Bejhwerde nicht entfchliegen
kÑnnen.. Im Interejje einer Bejcleunigung des Derfahrens

erjheint daher eine DerkÅrzung der Hotfrijt auf 14 Tage un-
bedenklih und angemejjen.

Su Siff. 2 des GejeÄes

Das zur Seit geltende Strafgejegbud ftellt im $ 218 die

kÅnjtlihe Unterbredung der Schwangerjhaft ganz allgemein

unter Strafe. Durch Redtjprehung der hÑdhjiten Gerichte ijt

aber fejtgejtellt, daÄ die Érztlicd; angezeigte Schwangerjhafts-

unterbredung, wenn jie das einzige Mittel ijt, um die Schwan-

gere aus einer gegenwÉrtigen Gefahr des Todes oder einer

ihweren GejundheitsihÉdigung zu befreien, nicht rechtswidrig

it. Auch der dur Gejeg vom 26. Mai 1935 eingefÅgte $ 219

RStGB. lÉÄt von dem Derbot des AnkÅndigens, Anpreijens

und Ausjtellens von zu Zwecken der Abtreibung geeigneten

Mitteln, GegenjtÉnden oder Derfahren eine Ausnahme bei

itztlich gebotenen Unterbredungen der Schwangerjhaft zu.

Damit ijt die rein gejundheitlic angezeigte Schwangerjhafts-

unterbrehung damals bereits als gejeglic) zulÉjlig anerkannt.

Ein Abweihen von dem Grundjat, Öda die Schwanger-

ihaftsunterbrehung nur aus gejundheitlihen GrÅnden ge-

tehtfertigt ijt, erjchien hinfichtlih der Shwangerjhaftsunter-

brehung in folhen FÉllen notwendig, in denen infolge der

Erbkrankheit der Mutter mit einer erbkranken HadÜkom-

menjhaft zu rechnen ijt. Dieje Regelung ergab ji in lo-

oifher Derfolgung der GedankengÉnge, die dem GejeÄ zur

DerhÅtung erbkranken Tadhwucdjes zugrunde liegen. Sie ent-

jpriht auch den WÅnjchen vieler erbkranker MÅtter, die es

als HÉrte empfinden, ein vielleicht erbkrankes Kind aus-

tragen zu miÅjjen. Nachdem einzelne Erbgejundheitsgerichte

eine Schwangerfhaftsunterbrehung bei einer Erbkranken als

zulÉfjig erklÉrt haben, wird nunmehr diefe Frage durd) $ 10a

gefeglich geregelt. Zur DerhÅtung von MikbrÉuden wird die

Dornahme des Eingriffs davon abhÉngig gemadtt, daÄ ein

Erbgefundheitsgericht rechtskrÉftig auf Unfrudtbarmahung

der Mutter erkannt hat. Das Wort Frau im Abjat I um-

faÄt die eheliche wie die unehelihe Mutter. Aus naheliegen-

den GrÅnden ijt ein Eingriff nur zulÉfjig, jolange die Frudit

nicht IebensfÉhig ijt.

Die Dornahme des Eingriffs fol nur mit Einwilli-

aung der Shwangeren zulÉjjig fein. Die Frage ber

Mitwirkung des gejeglichen Dertreters in den FÉllen der Ge-

fchÉftsunfÉhigkeit oder der bejchrÉnkten GejchÉftsfÉhigkeit

wird in den zu erlafjenden AusfÅhrungsvorjariften geregelt

werden.

Zu 3iff. 3 des Gejeges

Die hier vorgejchlagenen Çnderungen find durch die Ein-

fÅqung des, S 10a bedingt.

Zu 3iff. 4 des GejeÄes

Der Zufag áoder Schwangerjhaftsunterbredungà im Abj. 1

des 8 14 des Gejeges zur DerhÅtung erbkranken THahwudjes

entjpricht der in $ 10a vorgenommenen ErgÉnzung. Die medi-

zinijch gebotene Schwangerjhaftsunterbrehung, die bisher

bereits, wie oben zu 3iff. 2 des Gejeges Abf. I ausgefÅhrt

wurde, durch die Rechtfpredhung der Gerichte als bereditigt an-

erkannt ijt, wenn fie erforderlich ijt, um die Schwangere aus

einer gegenwÉrtigen Gefahr des Todes oder einer jchweren

GejundheitsihÉdiaung zu befreien, wird damit unter den

gleihen Dorausjegungen wie eine Unfrudhtbarmahung oder

eine Entfernung der KeimdrÅfen gejeglich zugelajjien. Das

TÉhere werden die auf Grund des S 17 des Gejeges zu er-

lajjenden AusfÅhrungsbejtimmungaen regeln.
In Abjag 2 wird von der Ausjchlieglihkeit des medizinijd

indizierten Eingriffes hinfihtlih der Befeitigung der Keim-

drÅfen (Kajtration) eine Ausnahme zugelafjen, indem fÅrder-

hin die Kajtration aud) zulÉfjig fein foll, um einen mit ent-

arteter gejdiechtlicher Deranlagung behafteten Menjdhen davor

zu bewahren, abermals dem Trieb, jich fittlich zZu vergehen,
zu erliegen und fidy erneut jtraffÉllig zu machen. Tadydem
nunmehr durdy die Dorjchrift des $ 42k des Strafgejegbuds
in der Faffung des Gejeges vom 24. November 1933 die

zwangsweije Entmannung gefÉhrlicher Sittlichkeitsperbreder

vorgejehen ijt, lag der Gedanke, die freiwillige Entmannung

in dem im Eintwurf vorgejehenen Umfang zuzulajjen, um jo
nÉher, als damit ernjte Gefahren fÅr Mitglieder der DoIks-

gemeinjchaft, nÉmlich fÅr diejenigen, die das Opfer etwaiger

kÅnftiger Sittlihkeitsverfehlungen fein wÅrden, abgewendet

werden. Die vorgejchriebene amts- oder geridhtsÉrztlice Be-
gutachtung erjheint zur Abwehr von MifbrÉuchen geeignet
und ausreichend.

Åber diefes Thema machte R. Fetjder, an Aanes

Bluhms bekannte Unterjudungen anknÅpfend, folgende be-

merkenswerte Mitteilungen: áIn 214 Trinkerehen wurden

715 Kinder gezeugt, davon waren 432 Knaben, 283 MÉdchen.

Es entfallen jomit auf je 100 mÉdchen 152 Knaben. Wit

haben aljo hier audh beim Menjden eine ganz klare und

eindeutige ErhÑhung der Knabenziffer, welche beweift, da3

Alkohol aud; die Spermien des Menjcen beeinfluÄt. Der

marimale Wert des mittleren Fehlers betrÉgt dabei 15. Die

Beobachtung ijt deshalb als hinlÉnglic gejicyert zu betrachten.

Sie beweijt, daÄ wir gar nicht das Recht handen, mit der MÑg-

lichkeit einer alkoholifchen KeimjhÉdigung eines Menjcen
nicht Zu rechnen.à

Dieje in der Eugenik, Band II, Heft 6, MÉrz 1932, Seite 142,

verÑffentlichten Angaben reaten mid an, von den in der Siege-

ner Beratungs- und FÅrjorgejtelle fÅr Alkoholbranke durd
mich betreuten Trinkerfamilien eine Statijtik des Gejdlechtes
ber Kinder diefer Familien anzufertigen. SÉmtliche Trinker-
familien wurden in den legten zwÑlf Monaten perjÑnlicy von
mir bejuht und die Statiftik nad) den Angeben der Eltern
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